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Jahre gibt es die Bewährungshilfe. 
Die Arbeit besteht darin, Jugendliche 
und Heranwachsende, die straff ällig 
geworden sind, wieder in ein 
normales Leben zu integrieren.

Bewährungshelferinnen und 
Bewährungshelfer sind derzeit 
mit der Betreuung beauftragt.

Prozent der betreuten Jugend-
lichen und Heranwachsenden sind 
weiblich. 

Jugendliche und 
Heranwachsende 
werden betreut.

Prozent der Bewährungen 
werden durchschnittlich erfolgreich 
abgeschlossen – das heißt, die 
Jugendstrafe wird erlassen. 

BEWÄHRUNGSHILFE 
FÜR JUGENDLICHE UND 
HERANWACHSENDE

Zentrale Dienststelle 
Buschkrugallee 95
12359 Berlin-Neukölln
Telefon: (030) 901989-204
info-bewaehrungshilfe@senbjf.berlin.de

In folgenden Stadtteilen sind wir 
mit Außenstellen vertreten:

XX Friedrichshain

XX Köpenick

XX Wedding

XX Spandau

XX Charlottenburg-Wilmersdorf

Bewährungshilfe für Jugendliche 
und Heranwachsende 

LEBEN OHNE 
STRAFTATEN



ÜBER UNS

Wir sind Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen  
und haben uns auf die Betreuung straffällig  
gewordener junger Menschen spezialisiert.

Wir sind Teil der für Jugendhilfe zuständigen Berliner 
Senatsverwaltung und dem Erziehungsgedanken des 
Jugendgerichtsgesetzes verpflichtet.

UNSER ZIEL

Unser Ziel ist es, junge Menschen zu befähigen,  
ein Leben ohne Straftaten zu führen.

UNSERE AUFGABEN

Aufgrund der richterlichen Unterstellung findet unsere 
Arbeit in einem Zwangskontext statt und besteht aus 
Hilfe und Kontrolle.

XX Wir beaufsichtigen die Lebensführung der jungen 
Menschen und setzen uns mit ihnen und ihren 
Straftaten auseinander. 

XX Wir überwachen gerichtliche Auflagen und 
Weisungen, bieten Hilfe und Beratung, schätzen 
Rückfallgefährdungen ein und intervenieren.

Mit den Gerichten, Jugendämtern, freien Trägern  
und anderen Kooperationspartnern arbeiten wir  
eng zusammen.

UNSER AUFTRAG

Wir sind für junge Menschen zwischen 14 und  
25 Jahren zuständig, die uns vom Jugendgericht  
aufgrund begangener Straftaten unterstellt 
wurden.

Dies geschieht in folgenden Fällen:

XX wenn der Jugendliche/Heranwachsende verurteilt 
wurde und vom Gericht die Weisung erhält, sich 
der Betreuung und Aufsicht der Bewährungshilfe 
zu unterstellen (Betreuung, § 10 JGG), 

XX wenn die Vollstreckung einer Jugend- oder 
Freiheitsstrafe, der Rest einer Jugendstrafe nach 
vorzeitiger Haftentlassung oder die Entscheidung 
über die Verhängung einer Jugendstrafe zur  
Bewährung ausgesetzt wird (Bewährung, §§ 21, 
27, 88 JGG sowie § 56 StGB), 

XX wenn das Gericht im Urteil die Entscheidung  
über die Aussetzung der Jugendstrafe zur  
Bewährung einem nachträglichen Beschluss  
vorbehält (Vorbewährung, § 61 JGG), 

XX wenn das Gericht für einen verurteilten jungen 
Menschen Führungsaufsicht anordnet und  
Weisungen hinsichtlich seines Verhaltens erteilt 
hat (Führungsaufsicht, § 68 StGB).

Die Betreuungszeit, auch Unterstellungszeit genannt, 
kann unterschiedlich lang sein. Sie beträgt überwiegend 
12 bis 24 Monate.

UNSERE ARBEITSWEISE 

Wir arbeiten in regionaler Zuständigkeit. Auch  
bei einem Umzug innerhalb Berlins erfolgt die 
Betreuung durchgehend, also ohne Änderung  
der Zuständigkeit. Wir führen regelmäßige  
Sprechstunden durch.

Jede Bewährungshelferin und jeder Bewährungs-
helfer arbeitet einzelfallbezogen und betreut 35  
bis 40 junge Menschen.

Wir reagieren flexibel auf kriminalpolitische und  
gesellschaftliche Entwicklungen und initiieren  
eigene sozialpädagogische Projekte.

In folgenden Bereichen kooperieren wir mit  
verschiedenen Fachdiensten und Projekten:

XX  Sucht, 

XX Schulden,  

XX Berufsorientierung,  

XX Intensivstraftäter,  

XX psychische Auffälligkeiten,  

XX sexuelle Gewalt.

berlin.de/sen/bjf/go/jugendhilfe


